
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
„MITARBEITERWEIHNACH-
TEN“ 
Wer dies nicht schon unterjährig 
getan hat, sollte sich spätestens 
vor dem Jahreswechsel fragen, 
ob er seinen MitarbeiterInnen 
nicht doch noch „Steuerzuckerl“ 
zukommen lassen will. 
Insbesondere könnte man daran 
denken … 
 geldwerte Vorteile aus Be-
triebsveranstaltungen (Be-
triebsausflug u.a.) sind bis zu 
€ 365.- steuerfrei; 
 ebenso Sachzuwendungen 
(Gutscheine, Geschenkmünzen, 
Autobahnvignette) bis zu € 186.- ; 
 steuerfreie Zukunftssiche-
rung (Lebens-, Kranken- und Un-
fallversicherung) bis zu € 300.- 
p.a.; 
 steuerfreie Mitarbeiterbeteili-
gung bis € 1.460,-; 
 Zuschüsse für die Betreuung 
von Kindern bis € 1.000.- pro 
Jahr und Kind; 
 freie Mahlzeiten am Arbeits-
platz oder Essensgutscheine bis 
€ 4,40 pro Arbeitstag; 
 Prämien für Diensterfindun-
gen und Verbesserungsvor-
schläge mit 6%iger Lohnsteuer; 
 optimale Ausnutzung des Jah-
ressechstels mit 6 % Lohnsteuer; 
 Arbeitnehmerveranlagung 
(2008 bis längstens 31.12.2013; 
bei schwankenden Bezügen, Gel-
tendmachung von Werbungskos-
ten, Sonderausgaben, a.o. Belas-
tungen, Verlustausgleich, Allein-
verdiener- oder Unterhaltsabsetz-
beträge, Negativsteuer und …) 
GUTER RAT: Bitte denken Sie 
daran, dass diese „Steuerzuckerl“ 
allen Mitarbeitern bzw. einer sach-
lich abgegrenzten Gruppe ge-
währt wird, um die Befreiung von 
Lohnsteuer, Lohnnebenkosten 
(DB, DZ, KommSt) und Sozialver-
sicherung erwirken zu können. 

 
 

 


